
Jositschkritisiertnicht leichtfertig
Fall Connyland Tierärzte wurden
rechtzeitig informiert 26 1 12

Beim Strafrecht gilt das Öffent
lichkeitsgebot das heisst Straf
entscheide sind grundsätzlich
öffentlich Damit soll das Funk

tionieren oder Nichtfunktionie
ren der Justiz transparent und
einer öffentlichen Kontrolle zu

gänglich gemacht werden Denn
Geheimjustiz kann leicht in
Staatsterror ausarten wie die
Geschichte lehrt Das soll es nicht

mehr geben Deshalb ist das Üf
fentlichkeitsgebot sogar in der
EuropäischenMenschenrechts
konvention verankert

So weit so gut Weil aber die
Verfahrensakten demAmts

geheimnis unterliegen wird das
Öffentlichkeitsgebot leicht illuso
risch Strafentscheide insbeson
dere Strafbefehle sind oft derart
mager begründet dass sie Rätsel
mit sieben Siegeln darstellen

das Gegenteil von Transparenz
Die Justiz hat vor allemwenn

sie nicht funktioniert ein gros
ses Interesse amAmtsgeheimnis
Nichtfunktionierende Justiz will
sich nicht in die Karten schauen

lassen Der VgT ist deshalb
immerwieder gezwungen das
Öffentlichkeitsgebot bei Tier
schutzdelikten mit Beschwerden

bis vors Bundesgericht durchzu
setzen gegen denWiderstand der
kantonalen Justiz So hat derVgT
gegen die Thurgauer Justiz einen
Leitentscheid des Bundesgerichts
erwirkt der bestätigt dass das
öffentliche Einsichtsrecht aus

drücklich auch für Einstellungs
verfügungen gilt Davon können
unter anderen alle Tierschutz

organisationen die Strafanzeigen
einreichen profitieren
Nun zurück zum Connyland

Der Thurgauer Generalstaats
anwalt Hans Ruedi Grafwirft

dem Zürcher Strafrechtsprofes

sor Daniel Jositsch Unprofessio
nalität vor weil dieser die von der
Thurgauer Staatsanwaltschaft
geführten Connyland Verfähren
kritisiert Grafwirft Jositsch kon
kret vor ohneAkteneinsicht das
Verfahren zu kritisieren Dieser

Vorwurfist perfid denn der Leser
bekommt so den Eindruck Jo
sitsch kritisiere leichtfertig In Tat
undWahrheit kann Jositsch
wegen demAmtsgeheimnis gar
keineAkteneinsicht nehmen

Dass sich niemand der keine
Akteneinsicht erhält Kritik an der
Staatsanwaltschaft erlauben

würde täte der General Staats
anwaltschafgrad so passen

Denn ausser demAngeschuldig
ten selber hat niemandAkten

einsicht Solche Geheimjustiz
abseits der Öffentlichkeit und vor

Kritik geschützt ist aber im
öffentlichen Interesse nicht

akzeptabel wennman bedenkt
welch ungeheure Macht Staats
anwälte haben Sie können

schludrig undwillkürlich Exis
tenzen vernichten ohne dass das
ernsthafte Konsequenzen für sie
hat Nachdem zum Beispiel die
Bundesanwaltschaft den Bankier

Oskar Holenweger wirtschaftlich
vernichtet und ihn acht Jahre
lang bis zum Freispruch ter
rorisiert hat wurden die Verant
wortlichen einfach in Dauerfe

rien geschickt vom Steuerzahler
zwangsgrosszügig finanziert

Die Öffentlichkeit muss mehr
als dankbar sein wenn es ein
Jurist aufsich nimmtaufgrund
der ihm legal zugänglichen Infor
mationen zuMachenschaften
von Justizbeamten nicht zu
schweigen Die tierschutzfeind
liche Thurgauer Staatsanwalt
schaft hat Kritik verdient Danke
Herr Jositsch

Erwin Kessler Verein gegen Tier
fabriken Schweiz 9546 Tuttwil
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